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MITTEILUNGSBLATT 

Gemeinde  OSSIACH 
Tel.: 04243 2246       Fax: 04243 2246-400       E-Mail: ossiach@ktn.gde.at        Homepage: www.ossiach.gv.at 
  

DURCHFÜHRUNG VON GEBÄUDEERHEBUNGEN 

Die Abgabenbehörde der Gemeinden, mit Sitz bei der 
Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen wird in den kommenden Wochen und 
Monaten, im Zusammenhang mit der Vorschreibung von Abgaben und 
Gebühren wie Grundsteuer, Wasser-, Kanal- Müllgebühren, 
Zweitwohnsitzabgabe udgl. im gesamten Gemeindegebiet eine 
Gebäudeerhebung durchführen. Zur Ermittlung der tatsächlichen (Wohn-) 
Nutzfläche werden von allen Gebäuden die Raumflächen erhoben bzw. 
gemessen. In der ersten Etappe sollen vor allem Wohnzwecken dienende 
Gebäude erfasst werden und in einem weiteren Schritt werden dann die 
Erhebungen auch auf Betriebs- und landwirtschaftliche Gebäude 
ausgedehnt.  

Auch die bauliche Qualität der (Wohn-)Gebäude und vor allem die 
Raumnutzung sind dabei von Bedeutung, zumal vielfach seinerzeit 
ungenutzte Räume bzw. untergeordnete Raumfunktionen mittlerweile eine 
andere Nutzung einnehmen, die für die Abgabenbewertung von Bedeutung 
sind (z.B. Einbau einer Sauna in einem bisherigen Kellerraum, 
Umfunktionierung von Keller- und Dachräumen in Wohn-, Party- oder 
Hobbyräume udgl.). Für die Grundsteuererhebung sind auch alle 
Nebengebäude/bauliche Anlagen wie Gartenhäuser, Carports, 
Schwimmbecken udgl. von Bedeutung! Mit dieser Maßnahme soll der IST-
Zustand erhoben werden.  

Zu diesem Zweck wird in den kommenden Tagen/Wochen ein 
Techniker bei Ihnen vorsprechen und die notwendigen Erhebungen 
vornehmen.  

Gestützt wird diese Maßnahme durch die für die Abgaben- und 
Gebührenerhebung maßgeblichen Vorschriften (Bundesabgabenordnung), 
die die Abgabenbehörde berechtigt, im Rahmen von Nachschauen, 
Gebäude und Grundstücke zu betreten und zu besichtigen. Um den 
Aufwand für Sie so gering als möglich zu halten, werden Sie ersucht, die 
Organe bei der Durchführung der Erhebungen zu unterstützen und ihnen 
den Zugang zu allen Räumlichkeiten zu ermöglichen 

Ansprechpartner:    Herr Johann Scheiber,  
                                Verwaltungsgemeinschaft Feldkirchen,  
                                Tel.: 04276/410011 
 

Der Start des Projektes erfolgt am 11. Mai 2015. 

 

Sollten Sie einen besonderen Terminwunsch haben, ersuchen wir Sie, 
uns diesen bekannt zu geben (Tel.: 04243/2246). 
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